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Das Landesschiedsgericht der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen wird vertreten durch:

Stefan
Kupke

Ersatzrichter

Karsten
Nerdinger
Richter

Melano
Gärtner

Vorsitzender Richter

Christian
Degen
Richter

Sandra
Scheck

Ersatzrichter

In dem Verfahren

— Antragsteller —

gegen

Online-Parteitag der Piratenpartei Deutschland
Landesverband Brandenburg
vertreten durch
vom Landesvorstand Brandenburg zu bestimmen
Garnstraße 36, 14482 Potsdam
vorstand@piratenbrandenburg.de
— Antragsgegner —

wegen

1. Antrag auf Feststellung, dass die Akkreditierung der Mitglieder des Online-Parteitages vom 26.
Februar 2017 nicht den gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorgaben entsprochen hat;

2. Antrag auf Feststellung, dass weder nachvollziehbar war, dass alle anwesenden stimmfähigen
BeteiligtendesOnline-ParteitagesauchstimmberechtigteMitgliederwaren,nochdassalle stimm-
berechtigten Mitglieder die Möglichkeit zur Beteiligung hatten;

3. Antrag auf Feststellung, dass die Möglichkeit zur Verfälschung des Abstimmergebnisses durch
einzelne Beteiligte oder unbeteiligte Dritte Stimmabgabe in nicht hinnehmbarenMaße gegeben
war;

4. Antrag auf Feststellung, dass damit die Willensbildung auf dem Online-Parteitag in nicht hin-
nehmbaren Maße beeinträchtigt war;

5. Antrag auf Feststellung, dass zudem die Vertraulichkeit des bstimmungsverhaltens aufgrund
nicht durchsetzbare Verbote umfassender visueller Aufzeichnungen („Screenshots“) nicht ge-
währleistet werden kann;

6. Anfechtung, dass damit alle Abstimmungsergebnisse des genannten Onlineparteitags, hilfswei-
se das Abstimmungsergebnis zum Positionspapier 3, ungültig sind;

7. Antrag auf Befangenheit einzelner Richter durch Beteiligung am Online-Parteitag wurde durch
das Bundesschiedsgericht bereits behandelt und entfällt daher,

hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen durch die Richter Melano Gärt-
ner, Karsten Nerdinger und Christian Degen am 23.07.2017 entschieden:
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1. Das Verfahren wird am Landesschiedsgericht Nordrhein-Westfalen fortgeführt.

2. Das Verfahren erhält das Aktenzeichen LSG-NRW-2017-003-H, welches bei jeglicher Kommuni-
kation in diesem Verfahren mit anzugeben ist.

3. Die beteiligten Richter sind nach § 10 Abs. 3 S. 1 SGO i.V.m. dem aktuellen Geschä�sverteilungs-
plandesLandesschiedsgerichtsNRWalsBerichterstatterChristianDegenundalsweitereRichter
Melano Gärtner und Karsten Nerdinger.

4. Alle Verfahrensparteien haben demSchiedsgericht gegenüber eine postalische Anschri� anzu-
geben. Dies gilt auch für den durch einen Beschluss oder o�izielles Bestätigungsschreiben be-
nannten Prozessbevollmächtigten, sofern einer bestimmt wurde. Insofern sich Änderungen in
den vom Schiedsgericht verwendeten Adressen zwischenzeitlich ergeben haben, ist dies dem
Schiedsgericht unverzüglich mitzuteilen.

5. Den beteiligten Parteien wird bis zum 12.08.2017 eine Frist für Anträge an das Gericht gegeben.
Auch sonstige Ergänzungen zu schon vorhandenen Anträgen oder Stellungnahmen sind davon
betro�en.

6. DasGericht beabsichtigt für das Verfahren, eine fernmündliche Verhandlung für den08.09.2017
um 18 Uhr anzusetzen. Der Beschluss und die Einladung zu dieser Verhandlung werden, sofern
gegendenTerminkeineEinwändeerhobenwerden,denParteien separatmitgeteilt. DieParteien
werden gebeten,mögliche Anträge auf schri�liche oder präsente Verhandlung alsbald zu stellen
und eventuelle Verhinderungen zum genannten Termin rechtzeitig anzuzeigen.

Über den Antrag im Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz ergeht ein separater Beschluss.

I. Rechtsmittel- / Rechtsbehelfsbelehrung

Die Schiedsgerichtsordnung sieht gegen diesen Beschluss keine Möglichkeit des Widerspruchs vor.

Nach§5Abs. 2S. 1SGOhabendieVerfahrensbeteiligtendasRecht, dieAblehnungeinesRichterswegen
Besorgnis der Befangenheit zu beantragen.

Nach § 9 Abs. 2 S. 1 SGO hat jeder Pirat jederzeit das Recht, dem Gericht gegenüber einen Vertreter zu
benennen.

Nach § 9 Abs. 3 S. 2 SGO hat der Vorstand der Gliederung, deren Mitgliederversammlung Verfah-
rensbeteiligter ist, einen Vertreter für selbige zu bestimmen.

Nach§ 10Abs. 4S. 3 SGOkönnendie Verfahrensbeteiligteneine schri�licheoderpräsenteVerhandlung
beantragen. Siehe dazu auch Punkt 6.
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II. Hinweise zur Kommunikation

Das Landesschiedsgericht wird auf Empfehlung des Datenschutzbeau�ragten des Landesverbandes
elektronische Kommunikation ausschließlich verschlüsselt abwickeln. Im Falle ausgehender E-Mails
wird dabei ein PGP-Schlüssel des Empfängers verwendet. Die Parteien werden gebeten, dem Landes-
schiedsgericht den Fingerabdruck ihres Schlüssels mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung, verwendet
dasLandesschiedsgericht einenauf einemö�entlichenSchlüsselserver anhandderE-Mail-Adressege-
fundenen Schlüssel. Ist keine verschlüsselte elektronische Kommunikation mit einer Partei möglich,
werden ihr Schri�stücke postalisch zugestellt.

Christian Degen
Berichterstatter

Melano Gärtner Karsten Nerdinger


